
Die. Einwohnergemeinde Büren/SO legt dem Regierungsrat .den All

gemeinen Bebauungsplan..und dasBaureglement zur Genehmigung vor,

Plan und Reglement lagen vom 1. Oktober bis 31. Oktober 1972 öffen—

tuch auf und sind von d~r Gemeindeversammlung am 23. M~rz 1973 be

schlossen worden. Gegen diesen Besch1~ss hat Herr Oswäld Gaugler,

Büren,durch Herrn Fürspr~ch Dr. Peter Fu±~rer, Dörnach~, ~eäht—

zeitig beim Regierungsrat Be~ch~erde ~rh~ben la~sen mit d~ An

trag, es seien die beiden Pa±~zellen GB 1788 u±~d 1789 am Rebenweg

(“ob dem Weg“) ganz einzuzonen, ~ventuell, es sei die Bauzonen—

grenze pa±~allel zuni Rebenweg zu führen. Beamte des Bäu—Departe—

mentes haben am Augenschein mit den Parteie~i vereinba~‘t, dass die

Gemeinde in einem nacht±~ä~lichen Planverfahren den A1igeme~nen Be

bauungsplan nach dem Eventualantrag ~des BeschwerdefUhrer~ ab~ndere,

De~Gemeind~rat beschloss ~m 27, Juni 1973 diese Aend~rung unter

dem Vorbehalt, dass dagegen nicht Einsprache erhoben und der Plan

genehmigt werde (Baugesetz § 15). i~er entsprechende Plan lag vom

27. Juli bis 27, August l~73 unangefochten öffentiich auf und be

darf daher~ zu seiner~ Rechtskraft nur noch der G iehmigu.ng des Re

gierungsrates, die in Aussicht gestellt wird. Daher hat die Gemeinde,

sobald der Allgemeine Bebauungsplan rechtskräftig ist, deiiTeil—

bebauungsplan dem RegierungBrat zur Genehmigung zuzustellen und

es kann die Beschwerde 0-angler als gegenstandslos ohne ~osten

abge~chri~ben werden,

Formell ist das Verfahren richtig durchgeführt word~n, Materiell

ist zu bemerken, dass einiges Baugebiet im Plan der prov~.sori—

schen Schutzgebiete als Landwirtschaftsgebiet ausgeschieden wor—
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den ist (Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem

Gebiete der Raumplanung vom 17. März 1972). Dieser Plan ist des

halb abzuändern und die Aenderung nach Artikel 12 Absatz 1 der

Verordnung zum BMR dem Delegierten des Bundes für Raumplanung

mitzuteilen,

Im weiteren untersteht Büren dem kantonalen Ortsbildschutz,

Der Ausschuss der Kantonalen Denkmalpflege stimmt der Abgren

zung der,Kernzone zu, beantragt aber, im Baureglement unter

§ 10 Buchstabe a ~‘Kernzone“ als letzten Absatz aufzunehmen:

“Alle Neu— und Umbauten sind der Kantonalen Stelle für Orts—

bildschutz (Erziehungs—Departement) zur Genehmigung einzareichen“,‘

Der Denkmalpfleger wird den G-emeindebehörden beratend und: emp

fehlend im Sinne von § 52 des Normalbaureglementes zur Seite

stehen, um das Dorfbild von BU~en vor entstellenden Eingriffen

zu schützen, Diese zusätzliche administrative Massnahme~ bedeu

tet keine Verletzung der Eigentumsgarantie hinsichtlich der

betroffenen Gebäudeeigentümer, sodass der Bebauungsplan und

das Baureglement in bezug auf den Ortsbildschutz nicht neu.

aufgelegt werden müssen, Bei I~onkreten, weitergehenden P/Ias.s—

nahmen, besonders bei einer allfälligen•. Unter.~-.Schutz—Steilung

nach § 2 der. Verordnung über den Natur— und Heimatschutz vom

20. Oktober 1961, ist nach § 5 und 11 der Verordnung vorzugehen,

damit das rechtliche Gehor der betreffenden Eigentumer gewahrt

wird. Im übrigen kann das Baureglemsnt in der~ vorliegenden.

• Fassung genehmigt werden, ‚

• Eswird

beschlossen:

1, Die Beschwerde wird als gegenstandslos abgeschrieben, Der

Kostenvorschuss ist zurückzuerstatteji.

2, Der‘ Allgemeine Bebatiüngsplan ~nd das Baure~lement der Ein

wohnergemeinde Euren werden genehmigt,
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3, Der Plan der provisorischen Schutzgebiete wird an die mit

diesem Beschluss genehmigte )3auzonengrenze angepasst.

4, Die Gemeinde hat dem Kantonalen Amt für Rau.mplanung bis zum

30, Dezember 1973 mindestens 5 Zonenpläne, einen auf Leinwand

aufgezogen, und 2 Baureglemente, alle versehen mit dem Geneh—

migungsvermerk der Gemeinde, zuzustellen,

Genehmigungsgebühr: Fr. 100,—-

Publikationskosten: Fr. 16,—--

Total Fr. 116,—— (Staatskanzlei Nr. 979)RE

Kostenvorschuss Fr. 100,—— retour an Dr. Furrer, Dornach

Der Staatsschreiber

\rBau_Departenlent 0 (3)
IRechtsdienst Bau—Dep. (0) (3), mit Akten

Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)

x. Amt für Raumplanung (4), mit 1 gen. Plan und Reglement
~Kommission zur Behandlung der Einsprachen gegen den BMR (3)

z • lid, Amt für Raumplanung
Amt für Wasserwirtschaft Kartenausschnitt BMR (folgt später)
Kant, Denkmalpflege (2)
Finanzverwaltung (5), mit Ausgabenanweisung und Postmandat
Neliorationsamt

~ Sekretariat Katasterschatzung, mit 1 gen, Plan (folgt später)
Kreisbauamt III, 4143 Dornach, mit 1 gen. Plan (folgt später)

~ Amtschreiberei Dornach, mit 1 gen, Plan (folgt später)
~ Ammannamt EG 4415 Büren, mit 1 gen, Plan + Reglement (folgt später)RE

Baukommission 4413 Büren, mit 1 gen, Plan + Reglement (folgt später)
4lngenieurbüro Rudolf Schmidlin, 4242 Laufen
~ Herrn Fürsprech Dr. P. Furrer, Kanzleimattweg, 4143 Dornach (2)

fUr sich und seinen Klienten, mit Beilagen, EINSCHREIBEN
Delegierter des Bundes für Raumplanung, Bahnho±‘platz 10, 3003 Bern,

mit Kartenaussclmitt B1~1R (folgt später)
Amtsblatt Publikation: Der Allgemeine Bebauungsplan und das Bau—

reglement der Einwohnergemeinde Büren werden
genehmigt.
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Die ~unterbreitet dem Regierungsrat die
~ nlananderun in den Reben (ob den ldeg) zur Genehmigung.

Die Ortsplanung lag vom 1. Oktober bis 31, Oktober 1972 öffentlich
auf und wurde an der Gerneindeversammlung vom 23, März ~973 ge—
nehihig~b. maar Zwischenzeit .wurcie diese vom Regierungsrat ge
nehmigt (RRB Nr. 5664 vom 19. Oktober 1973).

Gegen den Gemeindeversammlungsbeschluss hat Herr Oswald Gangler,
Büren, durch Herrn Fürsprecher Dr. Peter Furrer, Dornach, recht
zeitig beim Regierungsrat Beschwerde erheben lassen, mit dem An
trag, es seien die beiden Parzellen GB Nrn, 1788 und 1789 am
Rebenweg (ob dem Weg) ganz einzuzonen, eventuell sei die Bau—
zonengrenze parallel zum Rebenweg zu führen,

Beamte des Bau—Departemente~ haben am Augenschein mit den Parteien
v~eiiii~a±‘t, dass di~ Gemeinde in einetn nachträglichen Planver—
fahren den Allgemeinen Bebauungsplan nach dem Eventualantrag
des Beschwerdeführers abändere, Der Gemeinderat beschloss, am
27. Juni 1973 diese ~enderung durchzüführen~,

Der entsprechende Pla~~frde~orc1nun~‘sgemäss aufgelegt. Es wurden
keine Einsprachen eingereicht, Der Gonehmigung durch den Regiert~ngs—
‘~‘at steht daher nicht~ mehr im W~ge~

Gegenüber dem Plan der proVisorischen~:Schutzgebjete entsteht durch
diese Neueinzonung eine geringfügige Aenderung, die aber im Be—

~an bereits korripiert wurde

Formell wurde das. Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen.
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Es wird
beschlossen:

l~ Die Zonenplanänderung in den Reben (ob dem Weg), Führung der
Bauzonengrenze parallel zum Rebenweg der Einwohnergemeinde

Büren wird genehmigt.

~2. Der Plan der provisorischen Schutzgebiete wurde an die mit

diesem Beschluss genehmigte Bauzonengrenze bereits angepasst.

Genehmigungsgebühr: Fr. 50.--
:~ubiikationskosten: Fr. 18.—— (Staatskanzlei Nr. 230 ) NN

Fr. 68.--

Der Staatsschreiber:

Bau—Departement (2) Sch
Rechtsdienst Bau—Departement

• ürRaumplanung (4), mit Akten

:Amt für Wasserwirtschaft, mit Ausschnitt Bebauungsplan Büren

Sekretariat der Katasterschatzung

Kreisbauamt III, 4143 Dornach •~ :
.Amtschreiberei, 4143 Dornach
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4413 Büren

Baukomraission der Einwohnergemeinde, 4415 Büren

• In~enieurbüro Rudolf Schmidlin, 4242 Laufen

Herrn Fürsprecher Dr. P. Furrer, Kai~l~imattweg, 4143 Dornach (2)

Delegierter des Bundes für Raumplanung, Bahnhofplatz 10, 5003 Bern,
mit Ausschnitt~

Amtsblatt Publikation: Die Zoi~an~1an~nderung in defl, Reben (ob dem
Weg), Führung der Bauzonengrenze parallel
zum Rebenweg der Einwohnergemeinde Büren
wirdge~hmigt,


